
Braucht das BGB ein Update?
Michael Liepin und Dr. Gero Götz

Eine von der Justizministerkonferenz eingerichtete Arbeitsgruppe befasst sich mit den Folgen 
der Digitalisierung für das Zivilrecht. Der Beitrag skizziert ihre Tätigkeit.

Als das BGB entstand, gab es weder Internet noch 
Computer.TrotzvielfacherGesetzesänderungenfinden
sichbisheutenurvereinzeltVorschriftenzudigitalen
Vorgängen,dietäglichmassenhaftpraktiziertwerden,
erheblichewirtschaftlicheRelevanzhabenundimmer
häufigerRechtsanwälteundGerichtebeschäftigen.Da
dieBedeutungdesDigitaleninnahezuallenBereichen
desPrivat-undWirtschaftslebenszunimmt,wirdver-
mehrtgefragt,obderzivilrechtlicheRechtsrahmender
digitalenRealitätnochgenügt.

Themenschwerpunkte der AG „Digitaler Neustart“
DieKonferenzderJustizministerinnenundJustizminis-
terderLänderhat imJahr2015dieEinrichtungder
Arbeitsgruppe„DigitalerNeustart“beschlossen.Darin
arbeitenaufAnregungundunterFederführungdesJus-
tizministeriumsNordrhein-WestfalendieJustizminis-
terien mehrerer Länder unter Beteiligung des Bundes-
ministeriumsderJustizundfürVerbraucherschutzdie
Folgen der Digitalisierung für das Zivilrecht in drei
grundlegendenBereichenauf.Zumeinenwirdgeprüft,
obdieRechtsqualitätvondigitalenDatengesetzlichzu
bestimmenist.EigentumundBesitzbestehtanSachen.
Dassindnach§ 90BGBnurkörperlicheGegenstände.
SinddigitaleDatenkeineSachen,kannmanzwaraufdie
RechtsverhältnisseamSpeichermediumundamDaten-
inhaltabstellen.DabeikönnenaberLückenbleiben.
AuchdasSchicksalvonDatenimTodesfallwirdinden
Blickgenommen.DenzweitenSchwerpunktbildetdie
Frage,obneue„digitale“Vertragstypengeregeltwerden
sollten.NeueGeschäftsformen,diesich im Internet
etablierthaben,lassensichteilweisekaumindiebeste-
hendeSystematikderVertragstypeneinordnen.Auch
deshalbwerdenumfangreiche undoftunübersicht-
licheAllgemeineGeschäftsbedingungen verwendet,
fürderenPrüfunghäufigeingeeignetesgesetzliches
Leitbildfehlt.DrittensprüftdieArbeitsgruppe,obder
SchutzdesPersönlichkeitsrechtsgegenBedrohungen
ausdemInternetausgeweitetwerdensollte.Begriffe
wieBigData,Cyber-Mobbingunddas„RechtaufVer-
gessenwerden“ stehen exemplarisch für eine neue
DimensionderBedrohungdesPersönlichkeitsrechts.

Expertenanhörung im Justizministerium NRW
Am23.5.stelltensichWissenschaftlerundPraktiker
voreinemausgewähltenFachpublikumdenFragendes
federführendenJustizministeriumsNordrhein-West-

falenzudendreiThemenschwerpunktenderArbeits-
gruppe.

Prof. Dr. Völzmann-Stickelbrock(Hagen),Prof. Dr. Grün-
berger(Bayreuth)undProf. Dr. Becker(Siegen)äußer-
tensichskeptischzuderFrage,obeinabsolutesRecht
andigitalenDatengeschaffenwerdensollte.Zielfüh-
renderseiesmöglicherweise,kartellrechtlicheInstru-
menteindenBlickzunehmen.Prof. Dr. Weiler(Biele-
feld), Prof. Dr. Beurskens (Bonn) und Rechtsanwalt
Dr. Hilber,LL.M.(Köln)diskutiertenamBeispielStrea-
mingdieBeurteilungmodernerGeschäftsformennach
geltendemSchuldrecht.Übereinstimmendsprachensie
sichfürdieEntwicklungeinesLeitbildesfürVerträge
überStreaming-Diensteaus.Uneinigkeitherrschtehin-
gegen,obinsoweitgesetzgeberischerHandlungsbedarf
besteheoderobdieRechtsprechunginsbesondereauf
derGrundlagedesgeltendenAGB-Rechtszusachge-
rechtenLösungenkommenkönne.

Prof. Dr. Peifer(Köln),RechtsanwaltHeidrich(Hanno-
ver)undDr. Gstrein(Groningen)befasstensichmitdem
„RechtaufVergessenwerden“.SielotetendenRege-
lungsspielraumdesnationalenGesetzgebersnachder
NormierungdesLöschungsanspruchsinderEU-Daten-
schutzgrundverordnungausunderörtertenKriterien,
diefürdieAbwägungzwischendem„Resozialisierungs-
interesse“desBetroffenenunddenübrigenberühr-
tenInteressenetwaderInformationsnutzerundVer-
fasserheranzuziehenseien.EineffektivesVerfahren
zurDurchsetzungdesLöschungsanspruchsmüssenoch
geregelt werden.

Wie geht es weiter?
DiewissenschaftlichenGesprächehabendiebereits
erarbeitetenZwischenergebnissederArbeitsgruppe
„DigitalerNeustart“vertieft,dienunfortgeschrieben
werden.BeiihrerimkommendenJahrabzugebenden
StellungnahmewirddieArbeitsgruppeauchdieDiskus-
sionenundBeschlüssederZivilrechtlichenAbteilung
des71.DeutschenJuristentagesinEssenberücksich-
tigen,diesichebenfallsmitdenFolgenderDigitali-
sierungfürdasZivilrechtbefasst. •
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